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254. Ergänzung - SMB1. NRW. - (Stand 30. 9. 2001 = MB1. NRW. Nr. 51/01 einschl.) 1. 12. 99 (1) -

 
Hinweise für Planung und Bau 

 
von Elektroanlagen in Gebäuden 

 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
(EU. Anlagen 2000) 

 
RdErl. d. Ministeriums für Bauen und Wohnen 

 
v. 1. 12. 1999 m A 5 - B 1014 - 310 ¹) 

Der Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen 
(AMEV) hat die „•Hinweise zur Planung und Bau von Elektroanlagen in öffentlichen Gebäuden 
(EU. Anlagen 2000)" erstellt und als Broschüre herausgegeben. Die Hinweise ersetzen die „Elt. 
Anlagen 88" und sind bei der Planung und Ausführung von Elektroanlagen in Liegenschaften des 
Landes Nordrhein-Westfalen als Arbeitshilfe zugrunde zu legen.

Die Broschüre kann beim Verlag
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bezogen werden.
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